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Niederwieser
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URTEIL

Im Namen des Volkes
Im  RechE6s  t re  i  t

ffi {I@*-E ,e,5zu5 w ].esDacten
- KLägerin -

I Rechtsanwälte WoLfarth und
I'Partner GbR, Rheinbahnstr.
,1  t t5aE5 W1e5DaC1e!1,

/  cz .  j  L419  /  0  5Sw04pK
c e r l , c h t s f a c t l : 1 7 7
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Proze6sbevollmächtiq'ce i

ge9en

Bruderhi l fe Sachvers j .qherung AG/ KöLnische Stl. .  I ,O8-t-t-2, 34:.Oe
K a s s e l .  C z . :  0 5  L L - 5 5 5 / 3 3 9 3 8 3 - N - 0 0 ,  v e r t r .  d u r c h  d ,  v o r s c a n d

_  B e k  l  a g L e  -

Prozessbevol- lmäch! igEe : Reeht.sanwaf t Chriseoph
F l a . L 6 n ä f ö i n

Friedrich- Ebert -Al l lage sS,
6 0 3 2 5  F r a n k f u r t ,  c z - :  0 O 6 O L - 0 6

hat das AmEsgierichf Wiesbaden

durch RichCerin am Anirsgericht Münch

au f  c rund  de r  b i s  zu rn  23 -L } .2006  e inge re i ch ten  Sch r i f t sä tze  fü i
Recht erkanne:

Eiis.; | 2. Jan 2007

Steflen Y,'olfarih
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Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 140,11 Furo zuzüglich 5 prozentpunkte Zin-
sen über dem Basiszinssatz gemäß S 247 BGB seit 20,05.2006 zu zahlen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen

Dac Urteil i€t vorläufig vollstreckbar.

Die Berufung wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Von der Darstellung eines Tatbestands wifd gemäß S 313 a Abs. 1 ZPO abgesehen.

Entscheidungsgrl. lnde

Die Klage ist begri.indet.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung restlicher Rechtsan-
wallskosten in Höhe von '140,1 1 Eufo aus SS 7, 17 SIVG, 823 BGB, 3 PfIVG zu.

Unstreitig hat die Beklagte der Klägerin fi.lr die Folgen aus dem Verkehrsunfajl vom
23 12.2005 einzustehen. Dem Geschädigten sind grundsäklich auch die bei der Verfol-
gung seines Schadenersatzanspruchs entstandenen Reohtsanwaltskosten als adäqua-
ter, dem Schädiger zurechenbarer Folgeschaden zu ersetzen. Sie sind nach S 249 BGB
in der Hohe zu erstatten, in der sie erlorderlich waren.

Die Klägerin kann von der B€klagten die Erstaltung einer Geschäftsgebühr 1,3 nach Nr.
2400 W RVG, SS 2 Abs. 2, 14 RVG aus einem Gegenslandswert von 4797,99 Euro
verlangen Der Gegenstandswen ist zwisqhen den Parteien unstreitig Der Ansatz der
geltend gemachten '1,3 Gebühf ist nicht unblll ig im Sinne von S 14 Abs. 1 S, 1 RVG.



Nach S 14 Abs. 1 S. 1 RVG bestimmt der Rechtsanwalt bei Rahmengebühren die G6-

bühr im Einzelfall ünter Befucksichtigung aller Umstände nach bill igem Ermessen. Zu

b€achten sind vor allem Umfang und Schwierigkei! der anwaltlichen Tätigkeit, die Be-

deutung der Angelegenheit sowie die Vefmögens- und Einkommensverhältnisse des

Auftraggebefs. Jedes der Bemessungskriterien des S 
'14 RVG kann Anlaß sein, vom

lvlittelwert, der 1,5 beträgt, nach oben odet unten abzuweichen, soweit ein Umstand vom

Durchschnitt abweicht Bei der Uberprofung ist zu berücksichtigen, daß dem Anwelt bei

der Bestimmung der Gebühr ein Ermessen eingeläumt witd. Diese ist äuch dann ver-

bindlich, wenn die bestimmte Gebühr eine gewisse Toleranzgfenze, die gemeinhin bei

2O % angesiedelt wird, nioht Überschfeitet. Sie ist nur darauf hin überprüfbar, ob der

Rechtsanwalt von falschen tatsächlichen Grundlagen ausgegangen ist oder der Ermes

sensspielraum überschritten worden ist

Die Bestimmuog der abgerechneten Gebi.lhr entspricht bill igem Ermessen. Entgegen

der Ansicht der Beklagten liegt kein unterdurchschnittl iahef Fall vor. Unstreitig hat def

Prozeßbevollmächtigte der Klägerin zwei Schreiben an die Beklegte verfasst Des weite-

fen hat er den unstreitigen Unfallhergang und die Auswahl eines geeigneten Sachver

ständigen zur Feststellung def Schadenshöhe mit der Klägerin besprochen, ebenso die

Möglichkeit einer Abrcchnung auf Gutachtenbasis, die Geltendmachung einer Nut-

zungsausfallentschädigung bzw. die Inanspruchnahme eines lvlietfahrzeugs und die zu

bertlcksichtigende Schadensminderungspflicht Die Ber{]cksichtigung der Besptechung

ist nicht ermessensfehlerhaft. Der Prozeßbevollmächtigte del Klägerin hat außerdem mit

der Reparaturwerkstatt korrespondiert, deren Rechnung der Beklagten zugeleitet und

die Nutzungsausfallentschädigung geltend gemacht Diese Gesamttätigkeit' die dem

Wesen jeder Unfallabwicklung entspricht' rechtfertigt eine Geschäftsgebühr von '1'3 Der

Prozeßbevollmächtigte hat Umfang und Schwierigkeit der Tätigkeit ermessensfehlerffei

berücksichtigt. Auqh eine zügige Verkehrsunfallabwicklung ist eine durchschnittl iche An-

ge egenheit. Mil dem Geschädigten sind die möglichen Schadenspositionen zu bespre-

chen und zu klären. Der Rechlsanwalt hat ihn auf bestehende Sahadensminderungs'

pflichten hinzuweisen. Erst danach kann der Schaden der Haftpfliohtversicherung ge-
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genüber beziffert und der Schaden endgültig reguliert werden (vgl. AG Lendstuht, NJW
2005.  161) .

Die Beklagte hat auch nicht vorgetragen, daß die Einkommens- und Vermögensverhätt_
nisse def Klägedn oäer die Bedeutung der Angelegenheit unterdurchschnitfl ich waren
Dafür bestehen keine Anhältspunkte.

Daß die Klägerin die streitgegenständliche Rechnung ihres prozeßbevollmächtigten

nicht beglichen hat, ist ohne Belang. thr steht nämtich gemäß S 250 BcB ein Zahlungs_
anspruoh zu. Die Beklagte wurde mit Schreiben vom 12 05.2006 untet Fristsetzung bis
zum 19.05.2006 zur Zahlung aufgefordert. Sie hat spätestens mit der Ktageerwiderung
zum Ausdruck gebracht, daß sie die Schadensübernahme ablehnt. Wenn der Schuldner
die Leislung von Schadenersatz oder Natutalrestitution ernsthaft und endgUltig verwei_
gert, ist die Fristsetzung mit Ableh n ungsa ndroh ung im Sinne des S 2SO BGB entbehr_
lich. ln diesen Fällen kann der Gläubiger unmittetbar Geldersatz fordern.

.. Der Ansprlich der Klägerin jst auch nicht nach S 67 Abs. 1 S 1 WG auf defen Rechts
schutzversicherer 0befgegangen.

Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu,
geht der Anspruch gemäß S 67 Abs. 1 S. 1 WG auf den Versicheref über. soweit diesef
dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Voraussetzung des Forderungsübet,
gangs isl die tatsächliche Leistung an den Versicherungsnehmef.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur überzeugung des Gerichts fest, daß
der Rechtsschutzversicherer der Klägerin den Schaden nicht ersetzt hat. Die Zeugin
Scholz, die Leiterin des Schadenbüfos der Hamburg-Mannheimer Rechtsschutzversi-
cherung, hat in ihrer schriftl ichen Aussage vom 06 10,2006 bekundet. fur das Unfaller_
eignis vom 23 12.2005 sei eine Rechtsschutzzusage edeilt, aber bislang keine Zahlung
geleistet worden
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Das Gericht folgt der Aussage der Zeugin. Es besteht kein Grund, an den klaren Ausfüh-
rungen der Zeugin zu zweifeln.

Oer Zinsanspruch folgt aus SS 286, 288 Abs. 1 BGB,

Die Kostenentscheidung beruht auf S 91 Abs. ' l ZPO.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus SS 708 Nr. 1 1 , 711,
7'13 ZPO.

Die Berufung war nlcht zuzulassen, da die Voraussetzungen des S 511 Abs.4 ZpO
nicht vorliegen. Die Sache hat wegen ihrer Besonderheiten im tatsächlichen Bereich
keine grundsätzliche rechtliche Bedeutung.

M ü n c h


